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Antrag des ev. St. Johannes Kindergarten Appen auf Anstellung einer ständigen 
Vertretungskraft 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 01.06.2009 hat der ev. St. Johannes Kindergarten Appen den als Anlage 
beigefügten Antrag auf Anstellung einer ständigen Vertretungskraft gestellt.  
 
Die Begründung für dieses Anliegen kann dem Antrag entnommen werden. 
 
 
Stellungnahme: 
 
Aus Sicht der Verwaltung kann der Wunsch nach einer Springerkraft nachvollzogen werden. 
Durch eine ständige Vertretungskraft kann sichergestellt werden, dass auch bei kurzfristigen 
Ausfällen die Vertretung gewährleistet werden kann, ohne sofort Mehrstunden bei dem Kol-
legium aufzubauen.  
 
Dennoch ist zu bedenken, dass es sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Ap-
pen handeln würde und durch derartige Zusagen auch Wünsche in anderen Einrichtungen 
geweckt werden können.  
 
Der Landeszuschuss für das pädagogische Personal berechnet sich nur nach der Personalbe-
darfsberechnung. Für zusätzliches Personal wird es keinen Zuschuss geben.   
 
 
Finanzierung: 
 
Die Auswirkung für das Haushaltsjahr 2009 ist davon abhängig, ab wann die Anstellung der 
Vertretungskraft erfolgen würde.  
 
Die Personalkosten für die Vertretungskraft würden etwa 24.000 Euro jährlich betragen. Für 



 

 

Notfälle wären noch Personalkosten in Höhe von 3.000 Euro, insgesamt 27.000 Euro einzu-
planen. Im Haushaltsplan 2009 ist bereits ein Ansatz in Höhe von 11.180 Euro vorgesehen, so 
dass sich eine Erhöhung von 16.000 Euro jährlich ergeben würde.  
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales stimmt dem Antrag des ev. St. Johannes 
Kindergarten Appen auf Anstellung einer ständigen Vertretungskraft zum    .   .     zu / nicht 
zu.  
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel werden entsprechend / nicht zur Verfügung gestellt. 
 
  
 
 
 
___________________ 
Brüggemann 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag des ev. St. Kindergarten Appen vom 1.06.2009  
 
 
 


